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Der Landtag hat am 23. Sep-
tember 2010 das neue Steuer-
gesetz verabschiedet. Nach-
dem ein mögliches Referendum
nicht ergriffen worden ist, wird
das Gesetz am kommenden
1. Januar 2011 in Kraft treten.
Damit werden einige Änderun-
gen eintreten, über die wir die
Leser in vier weiteren Berich-
ten informieren werden.

Die CONFIDA Treuhand- und Re-
visions-Aktiengesellschaft hat am
28. Oktober 2010 ihre Kunden und
Geschäftspartner über das neue
Steuergesetz anlässlich eines Vor-
trages mit anschliessendem Apéro
informiert. Obwohl noch nicht alle
Eckpunkte feststehen – die Verord-
nung zum Steuergesetz muss erst
noch durch die Liechtensteinische
Regierung erlassen werden – stiess
der Abend auf grosses Interesse und
es konnten wertvolle Überlegungen
vermittelt werden.

Ziele der Steuerreform
Ziel der Regierung für das neue Steu-
ersystem ist die faire Belastung der
Steuerpflichtigen nach deren wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit. Die
Gesamtmenge der Steuereinnahmen

Wahrung der Steuerattraktivität
soll es dem Staat ermöglichen, seine
Aufgaben zeit- und sachgerecht zu er-
füllen. Diese Prämissen führen zum
Ziel, dass der Staat nur so viele Steu-
ern erheben soll, wie er zur Erfüllung
seiner Aufgaben braucht. Eine Steu-
erreform soll demgemäss weder zu
einer generell höheren noch tieferen
Steuerbelastung führen.

Neben dieser Steuergerechtigkeit
– wenn man im Zusammenhang mit
Steuern überhaupt von «Gerechtig-
keit» sprechen kann – sollte das neue
Steuergesetz vereinfacht, transpa-
renter und übersichtlicher gestaltet
werden.

Die weiteren Ziele waren:
– Verfassungs- und europarechtli-

che Konformität
– Einmalbelastung des Marktein-

kommens
– Bewahrung der Steuertradition
– Aufkommensneutralität
– Entscheidungsneutralität
– Wettbewerbsfähigkeit und

Attraktivität

Trotz der momentan nicht gerade
positiven Grundstimmung aufgrund
der Turbulenzen am Finanzmarkt,
soll das neue Steuergesetz nicht dazu
missbraucht werden, schnell hohe
Einnahmen zu generieren. Kurzfris-
tig muss mit tieferen Einnahmen ge-
rechnet werden, langfristig soll sich
die Attraktivität aber positiv auf die
Steuereinnahmen auswirken. Viel
wird allerdings davon abhängen,
wie die Steuerverwaltung den sich
ihr bietenden Spielraum in der Praxis
ausnützen wird. Unseres Erachtens
liegt in der Überschaubarkeit unse-
res Landes und den kurzen Entschei-
dungswegen auch ein strategischer
Vorteil, den es zu nutzen gilt.

Einmalbelastung des Markt-
einkommens
Darunter versteht man, dass ein ein-
mal generiertes und der ordentlichen
Besteuerung unterliegendes Einkom-
men nicht ein zweites oder drittes
Mal besteuert werden soll. Dies gilt

auch dann, wenn das Steuersubjekt
ein anderes ist. So soll ein Gewinn ei-
ner Unternehmung bei der Ausschüt-
tung nicht noch einmal beim Inhaber
besteuert werden und auch kein wei-
teres Mal bei einer Schenkung oder
einem Erbgang. So bleiben Gewinn-
ausschüttungen beim Empfänger von
der Besteuerung ausgenommen. Dies
ist konsequent, bilden doch die Aus-
schüttungen, Schenkungen oder ein
Erbgang reine Transfervorgänge und
haben zu diesem Zeitpunkt nichts
mit der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit zu tun.

Bewahrung der Steuertradition
Dieses Ziel hat sich der Gesetzge-
ber wohl darum gesteckt, damit sich
der Steuerreform sowohl im Land-
tag als auch im Volk möglichst we-
nig bis keine Gegenwehr entgegen-
stellen soll. Die Steuerfreiheit der
Vermögenserträge steht im Gegen-
satz zum Grundsatz der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit. Der Gesetzgeber hat ver-
sucht dies so zu umgehen, indem ein
Sollertrag auf dem Vermögen zu den
übrigen Erwerbseinkommen addiert
wird. Dies muss beim Versuch blei-
ben, weil dieser die tatsächlichen Ver-

hältnisse bei der Festsetzung des Ver-
mögens und des daraus fliessenden
Ertrages wahrscheinlich in den we-
nigsten Fällen auch nur annähernd
erreichen kann. Da es, wie bereits er-
wähnt, nicht Aufgabe des Gesetzge-
bers sein kann, einfach viele Steuern
zu erheben, können die Steuerpflich-
tigen mit dieser Situation aber ohne
weiteres gut leben. Andererseits wird
dies einige Steuerplanungsmöglich-
keiten bieten.

Aufkommensneutralität
Es gibt doch einige grössere Ände-
rungen, z.B. die Abschaffung der
Couponsteuer, der Verzicht auf die
Besteuerung von Kapitalgewinnen
oder die Abschaffung der Schen-
kungs- und Erbschaftssteuer für di-
rekte Nachkommen. Diese Ausfälle
wollte und konnte der Gesetzgeber
aber nicht einfach so hinnehmen. Er
hat es verstanden, Kompensationen
zu schaffen, ohne dass auf die Steuer-
pflichtigen unangemessen höhere Be-
lastungen zukommen. Wenn dieses
Ziel erreicht wird, dann spricht man
von Aufkommensneutralität.

Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität
In der Schweiz und auch im näheren
Ausland herrscht Steuerwettbewerb
mittels tiefer und damit attraktiver
Steuersätze. Tiefe nominelle Steuer-
sätze sollen gute Steuerzahler anlo-
cken. Manchmal ist der Gesetzgeber
dann aber versucht, tiefe Steuersätze
durch eine Verbreiterung der Steuer-
basis zu kompensieren. Dies ist beim
neuen Steuergesetz nicht der Fall, hat
es sich doch an die «gute Steuertra-
dition» als Grundsatz gehalten. Auch
hier gilt allerdings eine sinngerechte
Anwendung des Gesetzes durch die
Steuerverwaltung. Es wird sich auch

zeigen müssen, ob gewisse Neuerun-
gen wie das Instrument der Privat-
vermögensstruktur das Ziel einer
Innovation mit attraktiven Möglich-
keiten erreichen kann.

In den nächsten Berichten werden
wir spezifisch auf Änderungen in den
Bereichen Natürliche Personen (am
11. und 18. Dezember 2010) und Ju-
ristische Personen (am 15. und 22. Ja-
nuar 2011) eingehen sowie die Aus-
wirkungen und mögliche Planungen
aufzeigen.

Kurze Entscheidungs-
wege als strategischen

Vorteil nutzen.

Erich Bürzle

«Immer mit offenen Karten gespielt»
Wenn der Bündner Grosse Rat
den Investitionen in die Sägerei
Mayr-Melnhof kommendeWo-
che nicht zustimme, halte sich
der Kanton nicht an die getrof-
feneVereinbarung, sagt Säge-
rei-CEO Josef Dringel.

Mit Josef Dringel sprach Reto Furter

Herr Dringel, Sie lassen die Mayr-Meln-
hof-Sägerei in Domat/Ems Konkurs ge-
hen, wenn der Bündner Grosse Rat Nein
sagt zu den Kantonsinvestitionen.
Josef Dringel: So kann man das nicht
sehen.Wir haben nach einem monate-
langen Prozess mit dem Kanton, mit
der finanzierenden Hauptbank, mit
dem ehemaligen Eigentümer Stallin-
ger und mitAxpo ein Konzept entwi-
ckelt als Alternative zum Konkurs. Es
geht darin um eine Entschuldung,eine
Sanierung und eine Neuausrichtung
mit Investitionen.Alle Partner halten
sich bis jetzt daran – jetzt warten wir
den politischen Entscheid des Gros-
sen Rates ab. Wenn dieser Entscheid
nicht im Sinne der Vereinbarung aus-
fällt, wenn die Beiträge des Kantons
nicht gesprochen werden, haben wir
die Situation, dass dieVersprechungen
nicht eingehalten werden.

Die Situation könnte in wenigen Tagen
schon eintreffen.
Wenn der Grosse Rat die Investition
abschlägig behandelt, ist dem unter-
schriebenen Sanierungsvertrag die
Grundlage entzogen.

Für die Öffentlichkeit in Graubünden
käme das überraschend.
Wir haben immer mit offenen Karten
gespielt, auch in den Verhandlungen
mit dem Kanton. Es gab zwei Varian-
ten: eine Sanierung unter den gegebe-
nen Voraussetzungen oder Insolvenz.

Mayr-Melnhof versucht, den Weg der
Sanierung zu gehen, für uns ist Insol-
venz nur die letzte Lösung. Aber
wenn das Sanierungspaket scheitert,
müssen wir zurück zum Start.

Die Bündner Politiker werden von Er-
pressung reden.
Man kann immer reden, was man will.
Fakt ist einfach, dass wir nach mona-
telangen Beratungen eine Vereinba-
rung abgeschlossen haben. Dort sind
die Konsequenzen klar aufgezeigt.
Wenn man jetzt von Erpressung
spricht, ist das falsch.

«Wir wollen die
Sanierung»

Neun Monate lang, so hört man, hätten
Sie mit den Verantwortlichen seitens
des Kantons über das Rettungspaket für
die Mayr-Melnhof verhandelt – und jetzt
erst wird darüber informiert?
Wir haben unsere Organe zu infor-
mieren und unsere Gremien. Das ha-
ben wir getan. Wann der Kanton in-
formiert hat, ist Sache des Kantons.
Das konnten wir nicht beeinflussen,
dazu hatten wir die Kompetenz nicht.

An die Wand gefahren hat die Sägerei
aber Ihre Firma, nicht der Kanton.
Da muss man etwas weiter in dieVer-
gangenheit zurückblicken. Wir haben
diesesWerk weder geplant noch kon-
zipiert, errichtet oder in Betrieb
genommen. Wir sind zu einem Zeit-
punkt eingestiegen, wo das Werk
schon in Betrieb war – und mit gros-
sen Problemen zu kämpfen hatte. Die
Ursache für die Probleme liegen in ei-
ner Zeit, in der Mayr-Melnhof noch
nicht der Eigentümer der Sägerei war.

«Für uns ist die Insolvenz nur die letzte Lösung»: Josef Dringel, Mayr-Melnhof-
CEO, schiebt den Schwarzen Peter dem Kanton zu. Bild Marco Hartmann

Auch nach Ihrem Einstieg haben die
Probleme nicht abgenommen.
Das hat in erster Linie aber Markt-
gründe. Diese sind nicht Mayr-Meln-
hof zuzurechnen, sondern der allge-
meinen Entwicklung auf den interna-
tionalen Schnittholzmärkten und auf
demWährungsmarkt.

Der Markt ist schuld – aber der Kanton
soll bezahlen dafür?
Alle genannten Partner leisten ihren
Beitrag, nicht nur der Kanton. Man
kann hier nicht von einer einseitigen
Rettung durch den Kanton sprechen.
Das ist die Realität.Es ist nicht so,dass
der Kanton etwas mit Steuergeldern

rettet, was privatwirtschaftliche Ursa-
chen hat.Wir haben ein Gesamtpaket
erarbeitet, welches für den Standort
Domat/Ems die beste Lösung ist.

Wenn der Grosse Rat die knapp 7 Mil-
lionen Franken für das Pelletwerk bewil-
ligt, läuft der Betrieb weiter. Aber über
dem Berg sind Sie noch nicht.
Die Zukunft und die Marktentwick-
lung kann niemand vorhersagen. Un-
sere Businesspläne haben wir nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Wir verfügen über die Marktkenntnis-
se; dieTechnologie ist ausgereift. Es ist
aber unmöglich vorherzusagen, wie
sich die Schnittholzmärkte in fünf Jah-
ren präsentieren werden.Wir können
keine Bestandesgarantien abgeben.

«Es gibt keine
Garantien»

Was die Zukunft betrifft, gibt es Verspre-
chungen. Man wolle die Kapazität hoch-
fahren, hiess es. Das gilt nicht mehr.
Wir haben die Produktion bewusst
zurückgenommen auf eine Schicht,
um das Werk auf einem niedrigeren
Niveau zu stabilisieren und die Rund-
holzversorgung langfristig sicherzu-
stellen.Wir nehmen damit Druck aus
dem Markt und erreichen ein ver-
nünftiges Niveau, was die Rentabilität
betrifft. Die Entschuldung ist der
Schlüssel dazu.

Was, wenn die Sanierung trotzdem nicht
klappt? Präsentieren Sie dann in einem
Jahr die nächste Forderung? Oder kön-
nen Sie das ausschliessen?
Es gibt keine Garantien – und aus-
schliessen kann man gar nichts.Weder
in Domat/Ems noch sonst irgendwo.


